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Lokales.
* Nach nunmehr neunmonatlicker Besatzung

sind eine Reihe Erleichterungen eingetreten, die in
ihrer Summe heute noch nicht völlig zu übersehen
sind. Soviel steht sest, die Soldaten sind zurückge¬
zogen, die Grenzen unbesetzt. Ob wir uns deswegen
freuen dürfen, ist zu einer Zeit in der die Unsicher¬
heit des Eigentums niemals größer war wie eben,
noch dahingestellt Die Diebstähle! u. der Raub haben
einen Umfang angenommen, wie man es hierzu¬
lande nicht gewöhnt ist und es heißt jetzt endlich
daran zu denken Schutz zu bieten, Wache zu stellen.
Kein Tag darf verloren werden, sofort müssen
energische Maßregeln getroffen werden, um uns vor
der Großstadtelementen zu sichern. Ein sehr wich¬
tiger Wächter, ist der Hund, der früher m jedem
Hof zu finden war, ist durch die hohe Steuer säst
ganz verschwunden und nichts wäre berechtigter,
als sofort die Hundesteuer, bis zu besseren Zelten
auszuheben. Auch die Gründung einer Nachtwache
an der Grenze, die alles was obne gehörigen Aus¬
weis der Stadt zugehen will, streng kontrolliert, ist
unerläßlich und ihr müßte Gelegenheit gegeben sein,
telefonisch die Polizeiwache von etwaigen Ueber-
zu verständigen. _

* In der Nacht vom Freitag zum Samstag
sind, wie das Besatzungsbüro in der letzten Nummer
unseres Blattes öffentlich bekannt gibt, zwei Pferde
der französischen Besatzung gestohlen worden. Man
hatte am Samstag nachmittag drei hiesige runge
Leute, als der Tat dringend verdächtig festgenommen,
aber gestern mangels hinreichender Beweise wieder
entlassen müssen. Aus einem Stalle in der Schreyer-
straße waren die Pferde nachts gegen 1 Uhr geholt
worden und zwei Männer wurden nachts im scharfen
Trab mit den Mützen über das Gesicht gezogen im
Ortsbering gesehen. Eine hohe Belohnung war zu¬
gesagt, aber die Ermittlung hat bis zur Stunde
ebenso wenig zutage gefördert, wie bei dem Kuh¬
diebstahl auf dem Hohewald. Um unsere Stadt vor
dem Verdacht zu befreien, daß es hiesige Leute ge¬
wesen sein könnten, müßte alles daran gesetzt werden,
den Verbleib zu ermitteln und von städtischer Seite
müßte eine Belohnung von einigen tausend Mark
zugesichert werden für denjenigen, der Nachricht gibt.
Zwei Pferde müssen doch noch zu finden sein, wenn
entschiedenes Handeln einsetzt. Sie sind doch irgend¬
wo geblieben und sicherlich auch öfter auf dem Wege
in des neutrale Reich gesehen worden. Collie sich
da niemand finden, der sich eine Belohnung ver¬
dienen will?

* Volle Verkehrsfreiheit mit dem unbesetzten
Gebiet. Reichskommissarv. Stark hat sich dieser
Tage in Wiesbaden aufgehalten. Wie die „Kob¬
lenzer Zeitung" erfährt, hat er sich dahin geäußert,
daß für die Zeit nach der Ratifikation des Friedens¬
vertrages volle Verkehrsfreiheit zwischen dem besetzten
und unbesetzten Deutschland sein werde.

* Die Vereidigung der Beamten . Wie die
Blätter melden, ist die Vereidigung der Beamten
in den Reichszentralbehörden bereits zum größten
Teil erfolgt. Auch in den Nachgeordneten Dienst¬
stellen leisten bereits eine große Anzahl von Beamten
den Eid auf die neue Verfassung. Die Vereidigung
der Truppen steht unmittelbar bevor.

* Die 80 - Marknoten der Reichsbank vom
20. Oktober 1918, die durch die schwarze Umran¬
dung der Vorderseite erkenntlich sind, gelten vom
10. September ab nicht mehr als Zahlungsmittel.

* Die Fleischpreise im Landkreise Wiesbaden.
Der Kreis ist gezwungen, infolge andauernder
Steigung der Schlachtviehpreise naturgemäß die
Fleischpreise zu erhöhen. Der Preis für 1 Pfund
Rindfleisch mit Knochen beträgt nunmehr 3,20 Mk.

* Die Kartoffelbewirtschaftung. Das Reichs¬
ernährungsamt erläßt unter dem 4. September eine
Verordnung für die Bewirtschaftung der Kartoffeln
im lausenden Wirtschaftsjahr. Die öffentliche Be¬
wirtschaftung. insbesondere die Vorschriften über
die Sicherstellung der Lieferungen sind aufrecht er¬
halten, da bei der Freigabe des Handels eine er¬
hebliche Preissteigerung und in deren Gefolge Lohn¬
kämpfe und Unruhen unausbleiblich erscheinen. Die
gesamte Ernte mit Ausnahme der Selbstversorger
und der Wirtschaftsmenge ist, wie bisher, sicherzu-
ftellen. Die Wochenration beträgt 8 Pfund , dazu
für November bis Januar 2 Pfund Zulage. Die
unmittelbare Eilweckung auf Bezugscheine ist wesent¬
lich erleichtert. An Saatgut sind 10 Zentner pro
Morgen zugelassen. Die Festsetzung der Schwund¬
prozente bleibt nach Maßgabe des Ernteausfalls
Vorbehalten.

* Eine außerordentliche Bezirkssynode des
Konststorialbezirks wird auf Dienstag, den 16. Sep¬
tember d. H., nach Wiesbaden berufen. Zur Be¬
ratung kommen: 1. Der Entwurf eines Kirchenge¬
setzes, betreffend einen Landeskirchenlagzur Fest¬
stellung der künftigen Verfassung für die evangelische
Landeskirche des Konststorialbezirks Wiesbaden.
2. Der Antrag des evangelischen Konsistoriumsauf
Wahl eines Vertrauensrates.

* In der Behandlung von Gnadengesuchen
sind neue Bestimmungen in Kraft getreten, welche
gegenüber dem früheren Zustand eine Verbesserung
bedeuten. Danach ist nicht mehr die Staatsanwalt¬
schaft als die Strafvollstreckungsbehörde für die Be¬
arbeitung dieser Gesuche zuständig, sondern für diese
Prüfung ist ein nichCbei dem einschlägigen Straf¬
verfahren beteiligter Gerichtsosfizier bestellt, welcher
direkt dem Ministerium berichtet.

* Die Fremdwörter in den Zeitungen. Die
Behörden sind seit vielen Jahren bemüht, in den
Gesetzen, Verordnungen und Erlassen die Fremd¬
wörter zu vermeiden und deutsche Ausdrücke zu ge¬
brauchen. Sie gehen dabei von dem Gedanken aus,
daß jeder Staatsbürger die Gesetze kennen und ver¬
stehen muß und daß Fremdwörter das Verständnis
sehr erheblich erschweren. Man müßte nun annehmen,
daß auch die Leiter der Zeitungen daraus bedacht
sein müssen. Unverständlichkeitenzu vermeiden. Von
einem solchem Bestreben ist leider in den meisten
Blättern nur sehr wenig zu merken. Wenn auch
die Schriftleiter in ihren eigenen Ausarbeitungen
sich bemühen, ein reines Deutsch anzuwenden, so
sind doch häufig die von Korrespondenzen und Mit¬
arbeitern stammenden Beiträge mit Fremdwörtern
gespickt. Manchmal stößt man auf Ausdrücke,
deren Sinn selbst gebildeten Lesern schleierhaft ist.
Ganz besonders fiel mir der Gegensatz zwischen den
amtlichen Verlautbarungen und den Zeitungen aus,
als ich die neue Verfassung des Reiches durchlas.
Seit vielen Monaten ist man daran gewöhnt, in

der Presse und in Versammlungen die Wörter Sozi¬
alisierung und Kommunalisierung zu finden. Die
Verfassung vermeidet sie und sagt: Vergesellschaftung,
Ueberführung in Gemeinwirtschast oder Gemeineigen¬
tum. Allerdings trägt das Gesetz vom 23. März
1919 die Ueberschrift„Sozialisierungsgesetz", im Ge¬
setz selbst ist aber dieser Ausdruck nicht enthalten und
das im Reichsgesetzblatt folgende Gesetz ist über
schrieben „Gesetz über die Regelung der Kohlenwirt
schast". Das Wort „Kommunalisierung" wird über
Haupt nicht gebraucht, nicht einmal das Wort
„Kommune", es werden immer die Ausdrücke„Ge¬
meinde",Gemeindeverbände", „wirtschaftliche Selbst¬
verwaltungskörper " angewendet. Vermieden sind
die Wörter Militär (dafür Wehrmacht),Justiz(Rechts-
pflege), Sanitätswesen Ĝesundheitswesen), Auto
mobile (Kraftfahrzeuge), Kinematographie (Licht
spielwesen), Bibliotheken (Büchereiwesen), Organi
sation (Gliederung), Majorität (Stimmenmehrheit).
Proporationswahl (Verhältniswahl), Kommissionen
(Ausschüsse), Referendum (Volksentscheid Art. 73),
international (zwischenstaatlich), Etat (Haushalts¬
plan), Petitionen (Bitten), Pension (Ruhegehalt),
Konfession (religiöses Betenntms), Koalitionsrecht
(Vereinigungsfreiheit). Uebrigens ist niemals „kon¬
stituierende", sondern stets „verfaffungsgebende"
Nationalversammlung gesagt worden. Wörter wie
„Vergesellschaftung klingen zwar nicht schön, ich kann
aber auch in „Sozialisierung", „Kommunalisierung"
und „Koalitionsrecht " einen Wohlklang nicht finden.
Und schließlick haben die deutschen Ausdrücke das
eine noch für sich, nämlich daß sie — deutsch sind.
Unsere Muttersprache ist es wohl wert, durch fremdes
Fliüwerk nicht verunziert zu werden.

A. Ebner.

Anr Donnerstag.
den 11 ds . Mts ., findet von vormittags8 Uhr ab im
Lebensmittelbüro , Bürgermeisteramt, Zimmer3, die

Ausgabe der neuen Fleischkarten
statt. Die Ausgabe erfolgt.
Von 8—9 Uhr für Adler-, Altkönig., Bahnhof-,

Bleich-, Bürgerst ., Burgweg, Doppesftraße.
Von 9—10 Uhr für Eichenstraße, Feldbergweg,

Frankfurterstr -, Friedensweg.
Von 10—11 Uhr für Gartenstr., Grabenstraße, Gr.

Hinterst., Güterbahnhof, Hain-, hartmuthst.,
Hauptstraße.

Von 1—12 Uhr Hch. Winter-, Höhenstraße. Jamin -,
straße, Katharinen -, Kl. Hinterstraße, Kleiner
Römerberg , Königsteinerstr., Krankenhausstr.

Von 2—3 Uhr für Kronthal, Kronthalerweg.
Lindenstruth-, Mammolshainerweg, Mauerstr,
Minnholz -, Neuerberweg, Obere höllgaffe,
Oberhöchstädterlandstr., Pferdsst., Römerberg,
Rumpfstraße, Schafhof, Scheibenbuschweg,
Schillerstraße.

Von 3—4 Uhr für Schirnstraße, Schloßstr., Schön¬
bergerfeld, Schreyerstraße, Stein-, Synagogen¬
straße.

Von 4—6 Uhr für Talstraße, Talweg, Tanzhaus¬
straße, Unt. Talerfeldweg Untere Höllgaffe,
Viktoriastraße, Vogelsgesanggaffe, Wilh.Bonn,
straße.
Cronberg , 9. Sept . 1919.

Der Magistrat. J . V.: Schulte.
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der Borate Hilfe zu leisten, nach deren Anweisungen Pro«
oeoerarvellungen oorzlmehmen uno den Belneo wca-reno
der BejccyttgUllg elnzu >leuen . Wrro vre Du,ecerslung , ore
Probeveraroeimng ooer die Einsleuung des L-euneves ver¬
weigert , >o rann oie zu>tan0ige Ver-oroe ore erfvcoerllcheii
Aroellen au | >vu|ieu oes Verpfinhielen 0ura - dritte vor»
neyinen la,jen . unternehnier ranowill,christlicher Velrreoe
sowie deren loetrieosleller uno AU,,lchtsper,oiie,i hauen rns-
oesvnvere aus wr>oroern Ausrunsl uoer blainen uno AU, ent¬
hüll ver Eewsioeljvrger zu geoen.

8 26. wrwersl |ui) ver ^ lihaoer oder Leiter eines Be»
trieves in der Besorgung der Psuchien unzuoertasssg , ore
ihm durch diese Anorvnung ausertegi sino, sv rann êrn Be¬
trieb vurch die Brtspviizeivehorve geschrvsjen weroen . Wenn
die Brispotlzeibehvrve die « cylletzung oes Bellreoes ver»
fugt Hai, t|i zeoe wertere Be ĉhasirgung des Bellreoes ver,
dvren.

8 27. Früchte , die einer ordnungsmäßig ergangenen
Aussvrveruirg zuwider Nicht angezergl vver ver beholvticher
VrachprusUiig verheiuuichi ooer svirstwie der Ausnahme eiu-
zogeti weroen , ooer vre der Unternehmer eines raiwwirl»
schusiuchen Betriebes über das zurassige Rtaß hinaus vver
entgegen dieser Anoronung zu verweuoen uno vvcschrists»
wwr ĝ zu veräußern >uchi, svwre aue Vorräte , oie unvesugt
Helge,teui Vver iii oe>i Beriehr gevracht werveit , lann ver
No .ninunaioeroano ohne Zahlung emec wnischiwigung zu
Gunsleii oer tueichsgeileidesieue ,ur versaüen erlraren . -aus
Verlangen der Veichsgelrewesleue ist der scoininunalverbano
zu dieser Versallerltarung verpsrichiel. Broigeireroe uiid die
daraus hergesiellleir Erzeugnisse tonnen ur vesoiweren Odi¬
len Nut oustinmiung der oreichsgelreivestelle statt für orej«
für den svv,nnlunarveroand sur versaüen erirarl werden.
Der Nommunalvervano kann schon vor der Bersaüerltarung
uno zur e- icherjlellung oer Vorräte die ersoroertiche>l Anoro»
nungen lresseni. X.ouuert Vorräte der im Abs. i bezeichnet«!»
An nicht Niehr ersaßt weroen , so tritt ihr twerl , ooer weirn
der erzielte Kausprers hoher ist, dieser au ihre «stelle , sind
an der Dandtung , aus Gruno deren der Werl sur versauen
erklärt wrrü , nrehrere Personen betelllgt , so hasten sie cu»
Gesamtschuldner . Die Beitreibung ersvlgt nach den Bor»
schrislen über Beitreibung össenllicher Abgaben.

Die Mit einem Ausweis versehenen Ueberwachungsbe-
amlen der Reichsgelreideslelle sind berechngt, durch inuno-
liche oder jchristtiche Erllarung gegeiruder dem Betriebsleiter
oüer dessen Verireler bis zur endgültigen Entscheroung de»
Kommunalveroanües jede räumliche vver sachliche Verände¬
rung an derartigen Vorräten vorrausig zu unier âgen . Eine
solche Erklärung wirkt als Beschlagnahme , deren Verlegung
nach 88 28, 2a slrasvar ist. Gegen die Ber,uguiig des Nonl-
munaweroaiwes ist Be,chwerve bei dein Negierungsprasi-
deuten zurassig, der endgültig entscheidet. Die Beschrveroe
bewirkt lernen Austchub.

8 28 . Zuwroerhandlungen gegen die in dieser Verord¬
nung den Selbstversorgern unbegründet auserlegten Pslich»
ten werden nach tz öO Abs . 1 Ehlsfre 12 der R . w . O . vom
18 . Juni 1919 (Neichsgesetzblail Nr . 115 ) mit Gesängnis
bis zu 1 Jahr und mit Gewstraje bis zu Jl  50 00Ü.— ooer
mit einer dieser Strasen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der stra,e kamt auf Einziehung der Früchte oder

Erzeugnisse erkannt werden , aus die sich die strasvare Hand¬
lung vezreht ohne Unterschied ob jie dem Täler gehören oder
Nicht, soweit sie nicht gemäß § 27 für Versalien erklärt sind.

8 2g . Ist eine der m tz 28 bezerchneten strasbaren Hand»
lungen gewerbs - oder gewohnheitsmäßig begangen , so kann
die Slrase aus Gefängnis bis zu 5 Iayren Uiiü mit Geld¬
strafe bis zu M  100 000 .— erhöht werden . Neben Ge»
sängnis kann aus Vertust der bürgerlichen Ehrenrechte er»
kann ! werden.

§ 30 . Diese Anordnung tritt mit dem Beginn des neuen
Wirtschajtsjahres am 16 . August cr . bezw . am Tage der
Vervssenlllchung im Kreisblait in Krajt.

Königstein , den 27 . August 1019.
Der Kreisausschuß des Kreises Königstein im Taunus.

Verordnung
über den Verkehr mit Getreide und Mehl.

(Schluß aus voriger Nummer .)
§ 10 . Die Abgabe und Entnahme von Brot und Mehl

darf nur auf Grund von Brotkarten erjolgen , die von der
Ortspotizeibehörde des Wohnortes ausgegeben werden.

Die Abgabe von Weizenbrot für Krame erfolgt in den
vom Kreisausschuß bestintmten Bäckereien und ist nur zu¬
lässig gegen Vortage einer vom Vorsitzenden des Kreisaus-
schuges ooer der Ortspolizeibehörde auf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisses ausgestellten oder aus die Karte vermerk¬
ten Bescheinigung.

Die Bäaer haben über die Abgabe des Kranlenbrolcs
Listen zu führen , aus denen jederzeit der Name , Wohnort
des Brotempfängers , die Zahl der abgegebenen Brote und
der Tag der Abgabe zu ersehen ist . Die Liste ist mit der
14tägigen Abrechnung einzureichen.

Dle Abgabe und Entnahme von Kuchen ist an diese
Vorschrift nicht gebunden.

8 11 . Jeder Haushaltungsvorstand erhält von der Orts-
Polizeibehörde für jede Haushaltung ungehörige Person , so-
fern sie nicht vom Recht der Selbstversorgung Gebrauch
macht , je eine mit ihrem Namen und mit einer Krummer
versehene , nicht übertragbare Brotkarte , in welcher angege¬
ben ist, wieviel Brot die Person für den Zeitraum von 2
Wochen beanspruchen kann.

Kinder sind hierbei , ohne Rücksicht auf ihr Alter , er¬
wachsenen Personen gleichzurechnen.

Die Nummer der Brotkarte entspricht der Nummer der
über die ausgegebenen Brotkarten von der Ortspolizeibe-
Hörde zu führenden namentlichen Ortsliste.

Als zum Haushalt gehörig sind auch Einzelpersonen zu
betrachten , die zur Wohngemeinschaft gehören , aber keine
selbständige Haushaltung führen . Der Haushaltungsvor¬

stand .ist verpflichtet, diesen Einzelpersonen das ihnen zu-
kommende Brot ooer , auf Verlangen , die ihnen zutommenve
Brotkarte auszuliejern.

Der Haushallungsvorstand hat Veränderungen im Per-
sonenstanoe seines Daushaltes , üeren Lbrrlung sich au > eine
längere Zeit als eine Woche erstreat , der Ortspollzeibehoroe
anzuzeigen , die die nameilttiche Liste ändert uno enlweoer
die Brotkarte einziehl oder etile neue aussleui , je nachoem
es sich um Abgänge ooer Zugänge hanverl.

tz 12 . Die in den Kreis Aoiiigslern un Taunus ver¬
ziehenden Personen haben , bevor ihnen eine Brotkarte aus-
gehändigt wiro , einen Abmeldeschein bei der Orlspolizeive-
horde vorzulegen . Die aus dein Kreise Königstein i . T.
sortziehenoen Personen haben sich beim Verlassen oes Krei¬
ses bei der Ortspollzeibehoroe oerjemgen Geinernoe , in oer
fre die Brotkarte erhalten haben , unter Aolleserlmg ver orol-
karte abzumelden . lieber oie Aonierdung ist eine Aüinetoe-
bescheimgung zu erteilen.

ftür ore Abmeldung sind in erster Linie der Haushal-
tungsoorstand und in zweiter Linie der Broltarlenvegtzei
verantworüich.

Die Abmeldung hat spätestens am zweiten wag nach der
Abreise des Broltarlenvesitzers zu ersvtgeil.

Den nur voruoergeheiw un ocrei,e »^ Nigstein sich auj-
haltenden Personen >mo Brotkarten ruchl uuvzlu-anvlgen.
Eie haben sich vielmehr mit lneisevrolliwrien au > wruiw ver
hierüber bejlehenoen Bestiininunge >l m ihren DAu .awge-
meinoen zu versehen.

. tz 13 . Kraiüenhäuser , Anstalten , Pensionen usw . wer¬
den als Haushalte behandelt.

Der Brot - und Mehlbezug von der schwerarbeitenden
Bevölkerung unterliegt besonderen Vorschnslen.

Auch sur Elnzelsaüe besoiwerer Art vlewen besondere
Vorschriften Vorbehalten.

8 14 . In Gaslhosen und in Gast » und Schankwirtschas-
ten oarj Brot nur zugleich mit anderen « peisen veravreichl
werden.

Es ist den Gästen zu gestatten , mitgebrachtes Brot zu
verzehren.

Das Ausstellen von Brot und Brötchen auf den Tischen
zum beliebigen Gebrauch ist verboten . Es dar , den waften
Brot nur gegen Bestellung und gegen besondere Bezahlung
verabreicht werden.

Die Haushauungen der Besitzer und Verwalter von
Gaslhosen uno von wast - und Schaickwirtschaslen eurschl. der
Angestellten sind als Privathaushallungen zu behandeln.

8 15 . Ieor Brotkarte gut sur 2 Kalenderwochen nach
Maßgabe ihres Auftruas . Die ^ erwenoullg oer einzelnen
Brounarken zu anoeren als 0en ausgeoruaren Zellen isl
untersagt . Ieoe Brolrarle enthalt sur zusanlinen j.4 wllge
7 Wcarten die ihrem AUseiua eni >pr ^cheiw gallig ,rrw sur je

660 Grainm Roggenorol over
610 Gramm Weizenschrotbrot oder
610 Gramm Kraillenweißbrot oder
440 Gramm Ntehl oder

13 Brötchen zu ze 50 Gramm
insgesamt also sur je zwei Wochen:

4620 Gramm Noggenbrot oder
4270 Gramm WerzeNschrotbrot oder
4270 Granrm Kraillenweißbrot oder
3080 Gramm Ntehl oder

92 Brötchen im Gewicht von 4600 Gramm.
Die Brotkarten sind lediglich Ausweise und keine Zah¬

lungsmittel . Sie dürsen nicht gegen Entgelt gehandelt wer¬
den . Bei der Entnahme von Brot und Riehl ist die Brot¬
karte vorzulegen . Der Verkäufer hat die an der Brotkarte
besmolichen wcarken , die der vertauslen Gewichtsmenge ent¬
sprechen , abzuirennen und an sich zu nehmen uno durch
Durcystreichen ooer durch Abstempelung ungültig zu machen.

Die Bäaer und Dänoter haben die zu 100 aogeburwel-
len Brotmarken an die sur ihren Wohnort zuständige Orls-
polizeibehörde mit der vorge ĉhriebenen Vervrauchsnachwei»
fung , der Negel nach alle zwei Wochen Montags vormittags
bis 10 Uhr aozutiesern . Der Bäaer und Da >wler hat nur
Anspruch aus werteren Bezug von soviel Mehl wie die von
ihm abgelieserlen Brotmanen angeben , und hat seinen Be¬
darf bei der Ortspolizeibehörde anzumelden.

8 16 . Händlern , Bäaern und Konditoren ist die Ab-
gäbe von Aiehl und Backwaren außerhalb des Bezirks ihrer
gewerblichen Niederlassung verboten.

Die Abgabe von Brot und Mehl über die Kreisgrenze
hinaus ist untersagt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses kann Ausnahmen
von den Verboten zulassen.

8 17 . Derjenige , oer Brotgetreide , Gerste oder daraus
hergeftellte Erzeugnisse außerhalb der behörolich geregelten
Verteilung zum Zwecke der Weiterveräußerung erwirbt oder
Verträge abschließt , die solchen Erwerb zum Gegenstand«
haben , hat binnen drei Tagen nach dem Erwerb ooer dem
Vertragsschluß dem Kommunalverband Anzeige zu erstatten.

8 18 . Wer diesen Anordnungen zuwioeryandelt , wird
gemäß 8 80 der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1919
vom 18 . Juni 1919 R .-G .-Bl . Nr . 115 mit Gesängnis bis
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 50 000 M  oder
mit einer dieser Strasen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Strafe kann aus Einziehung der Früchte

oder Erzeugnisse erkannt werden , aus die sich die strafbare
Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter ge-
hören oder nicht , soweit sie nicht gemäß 8 72 a . a . O . für
verfallen erklärt worden sind.

Außerdem kann die Ortspolizeibehörde ein Geschäft,
dessen Inhaber oder Betriebsleiter sich in Befolgung der
Pflichten unzuverlässig erweist , die ihm durch diese Verord-
nung auserlegt sind , auf Grund des 8 71 , 8 19 a . a . O.
schließen.

8 19 . Die vorstehenden Vorschriften treten mit dem 16.
August bezw . mit dem Tage der Verössen1 . (chung im Kreis-
blatt in Kraft.

Königstein , den 30 . August 1919.
Der Kreisausschuß des Kreises Königstein im Taunus.

I a r o b ».



Bekanntmachung
betreffen - Anordnung über Bcrbrauchsvor-
schriften über Selbstversorger und Borschrtsten
für Mühlen und sonstige Betriebe , vre gewerbs¬
mäßig Früchte sür SUbstversorger vcrarbettcn.

Auf Grund der § § 8 , 49 , 50 , 63 , 64 , 71,80 , 81 der Reichs-
getteideordnung für die Ernte 1919 vom 18 . Funi 1919
R .-G .-Bl . Nr . 115 in Verbindung mit der preußischen Aus¬
führungsanweisung dazu vom 2 . Juii er . wird für den Be¬
zirk des Kreises svönigstein folgendes angeoronet:

§ 1 . Als Selbstversorger im Sinne des 8 8 der Reichs¬
getreideordnung gilt nur , wer in die von der Gemeinde und
dem Kreisausschuß zu führende Setvstverjorgerliste (8 3)
ausgenommen ift . Ausgenommen werden dürfen nur der
Unternehmer des landwirtschaftlichen Betriebes , die Ange¬
hörigen seiner Wirtschaft , Raturalberechtigte , soweit sie als
Lohn oder Leibgeöinge (Altenteil , Auszug , Ausgedinge,
Leibzucht ) Brotgetreide , Gerste oder daraus hergesteUte Er¬
zeugnisse zu beanspruchen haben , ferner alle im landwirt¬
schaftlichen Betriebe ganz oder überwiegend beschäftigten
Perfvnen während der Dauer der Beschäftigung , sowie
deren Angehörige soweit sie mit ihnen im gleichen Haus-
halt leben und nicht in anderen Betrieben veschäftigt sind.

Als Unternehiner gilt der Leiter des Betriebes , ohne
Rücksicht daraus , ob er Eigentümer oder Pächter ist . Den
lanowirtschastlichen Betrieben fernstehende Personen , die sich
durch Pacht - oder ähnliche Verträge die Rechte von Selbst¬
versorgern zu verschaffen suchen , während sie die Bewirt¬
schaftung des gepachteten Bodens den Verpächtern über¬
lassen , sind nicht als Selbstversorger zu betrachten . Läßt
ein außerhalb des landwirlfch . Betriebes wohnender Eigen,
tümer oder Pächter den Betrieb durch Angestellte sühren,
1 B . eine kaufmännische Firma, eine Gesell,chajl, eine Ge-
nossenschaft uird dergleichen , so kommen ms Selbstversorger
nur die im landwirtschaftlichen Betriebe lebenden Personen
in Bettacht , nicht aber Personen , die mit dem lanowictjch.
Betriebe in keiner wirtschaftlichen Verbindung stehen . Als
Angehörige einer Wirischaft geilen bei landwirtsch . Betrie¬
ben , die im Eigentume von gemeinnützigen Anstalten
(Irrenanstalten , Krankenhäusern , Waisenhäusern u . dergl .)
stehen und mit deren Betrieben verbunden sind , auch das
Personal und die Pfleglinge dieser Anstmteir.

Inhaber von Zehntrechten oüer ähnlichen , aus öffentlich-
rechtlicher oder privalrechtlicher Grundlage beruhenden Rech¬
ten z. B . Beamte , Geistliche , Lehrer , Angeftellte , die nach
ihrer Besoldungsordnung oder ihrem Anftellungsverlrng
Anspruch aus Naturalabgaben haben , gellen nicht ars Selbst¬
versorger.

tz 2 . Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , welche
sür sich und ihre Wirtschastsangehörigen das Recht der
Selbftversorguiig beanspruchen , harten dies unter nament¬
licher Bezeichnung aller Selbstversorger bis zum 28 . Zuli
dem Eemeindevorstand nach Formular anzuzeigen und da-
bei den Nachweis zu sühren , daß das von ihiien gebaute
Brotgetreide (Roggen und Weizen ) zur Ernährung für sie
selbst und die von ihnen als Selvswersorger benannten Per-
sonen bis zum 15 . August 1920 ausreicht.

Die nachzuweisende Menge der Vorräte bestimmt sich
nach den festgesetzten und veröffentlichten Sätzen.

Reichen die Vorräte nicht aus , uni alle Selbstversorger
eines landwirtsch . Betriebes dis zum 15 . August 1920 zu
ernähren , so dürfen nur soviel Personen als Selbstversorger
angemeldet und in die Selbstoerjorgerliste ausgenommen
werben , wie bis zu dem genannten Zeitpunkt voll versorgt
werden können . Die als Selbstversorger anerkannten Per¬
sonen sind dabei einzeln und namentlich in die Liste einzu-
tragen.

tz 3 . Die Selbstversorgerliste war dem Kommunalver-
band bis spätestens 3 . August 1919 in einer Ausfertigung
einzureichen.

§ 4 . Ab - und Zugänge von Personen , die das Recht
der Selbstversorgung in Anspruch genoinmen haben ooer
nehmen wollen , sind bis zum 20 . eines jeden Monats zur
Abänderung der Selbstversorgerliste bei dem Gemeindevor-
stand namentlich anzumelden ; der Gemeindevorstand hat
entsprechend diesen An - und Abmeldungen die Liste all¬
monatlich zu ändern oder zu ergänzen . Diese Veränderun¬
gen sind dem Konimunaloerband am Monatsschluh unter
Angabe der Nummern der Selbstversorger mitzuteilen , falls
Veränderungen nicht vorgekommen sind , ist Fehlanzeige zu
erstatten.

§ 5 . In die Selbstversorgerliste nicht ausgenommen-
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe oder Wirtjchasts-
angehörige werden mit Brot und Mehl aus Grund von
Brotkarten nach der Anordnung vom 4 . August 1919 ver-
sorgt . Für sie darf aus den Erntebeständen des Betriebes
Brotgetreide oder Mehl nicht verwendet werden.

§ 6 . Selbstversorger können durch eine bis zum 20.
jeden Monats bei dem Eemeindevorstand abzugebcnde
schriftliche Erklärung die Selbstversorgung mit Wirkung vom
1 . des nächsten Monats ab unter der Voraussetzung aus-
geben , daß sich mindestens der auf die Zeit bis zum 15.
August 1920 entfallende Bestand Brotgetreide und Mehl
noch in ihrem Besitz befindet . Sie haben ihren Bestand an
den Komniunalverband abzuliefern und erhalten damit vom
Anfang des nächsten Monats ab Anspruch auf Brot - und
Mehlversorgung mit Brotkarten für sich und die bisher von
ihnen versorgten Personen.

§ 7 . Das Recht der Selbstversorgung kann Unterneh-
mern landwirtschaftlicher Betriebe vom Landrat entzogen
werden , wenn sie sich

а ) in der Verwendung ihrer Bestände,
d ) in der Beobachtung der sür Selbstversorger erlasse¬

nen Anordnungen,
o) in der Erfüllung ihrer Pflichten nach § 5 Abs . 1 bis

zu 3 der R .-E .-O . vom 18 . Juni 1919 (Rcichsgesetz.
blatt Nr . 115 ) als unzuverlässig erweisen,

б ) ihre Pflicht zur Auskunsterteilung nach § 26 a . a . O.
oder

e) ihre Pflicht ZUr Ablieferung von Fruchten vernach¬
lässigen.

Gleichzeitig mit der Entziehung des Selbstversorgerrech¬
tes kann die sofortige Enteignung der Bestände für öie
Reichsgetreidestelle voer den Kommunaloerband ausgespro¬
chen werden.

Gegen die Verfügung des Landrats ist Beschwerde zu¬
lässig . Heber die Vefchweroe entfcheidet der Vegierungs-
prajidem zu Wiesbaden envgültig . Die Beschwerde bewirkt
leinen Aujfchub.

§ 8 . Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , denen
das Recht oer Selvftoerjorgung entzogen ist , erhalten Brot-
iacten sür den Rest des Berforgungsjahres nur in dem Um¬
fang , in dem bei ihnen noch Liroigetreibe ooer Riehl nach
oein | ur Serbftverforger geuenden oaye für den Kopf uno
Atonal gefunoen uno oer lneichsgeueioestelle ooer dem
uoininunaioervano übereignet woroen ist.

§ 9. Wer Vrorgelreioe uno Gerste zu Mehl , Schrot , Grieß,
Gruge , Graupen , Floaen uno ähillrchen Erzeugnifsen sowie
zu outtermmetn verarbeiten , und das Gerveii von E>pelz
(Dlinei , Fesen ) u .oie Weiterverarbeitung von Schrot , Grieß,
Grütze , wraupen oüer Floaen zu Rieht in eigenem oder
freinoen Betrieben vornehmen will , beoarf hierzu der Aus¬
stellung eines Erlaubnisscheines (Mahl -, E-chrot - ooer Gerb-
larie ) nach dem vorgesihlieöenen Riuster.

tz in . Die Ausfreuung der Erlauonisjcheine erfolgt durch
den Kommunalveroano . Der z-oommunatverband kann niu
Zustimmung des Vegierungsprasidenien die Ausstellung
den Orlspviizeibehöroen uberrcageir . Die Ertauonisfcheine
sind nur au > oen daraus vermerllen Zeriraum gültig . Auf
Grund eines Erlaubnisscheines , dessen Gulligkeitsüauer ab-
gelaufen ist, dürfen Frmyie nicht mehr zur Berarveilung
ubergeben und nicht von Betrieben angerwiilmen werden.

vcach Aolauf der Gülligteitsbauer har oer Fruchlebe >itzer
seine Erzeugnisse , wenn sie sich noch in der Rruhle befinoen
sollten, spätestens nach 3 Dagen avzuholen ooer der Müh.
lenbefitzer hat die Fruchte aus seinen Lagerräumen zu enl-
ferneil und dem Besitzer aus seine Kosten zuzuslellen.

8 11 . Die Mahl -, Schrot - oder Gerbkarlen werden nur
sür den Bedarj eines ooer zweier Rtonale ausgestellt und
jedem drnlernehmer eines lanüwirtjchajrl . Betriebes ohne
besonderen Antrag am Anfang des Rionats , an dessen 16.
Dag die Versorgungspenooe oeginnt , durch die Hano des
Gemeindevorstehers zugestellt . Der Gemeindevorsteher hat
vor Aushaiiviguilg der wrtaubnisjcheine oie in serneii Dul >-
den vesinolia -e u . Ausfertigung oer Riahltarle >ar >re u >w uti
Selbsiocrjorgerlijle zu verncyllgen , die Vollstanoigteit der
Unterlagen , rnsoesonoere der Personen - unv Viehjluckzayt
nochmals nachzuprufen und erforoerlichenfalls die ioeriapig-
ung oes Ermuomsjcheines bei der ausjtellenden Behoroe
herdeizujuhren.

Z,i in dem Namen der zur Verarbeitung bestimmten
Mühre eine Aenderung ersoroerlich , so kann oie Umschrei¬
bung jedoch nur aus eine im Kreis gelegene Atuhle durch
den wemeinoeoorsleher erfolgen , wenn er hierzu ausorüalich
ermächtigt ist. ^>eve Aenderung ist hierbei oer ausstellenden
Behoroe des Erlaubnisscheines mitzuteilen . Jede ander-
weile Berichtigwig hat nur durch die ausjtellenve Behoroe
zu erfolgen.

z i 'i.  Die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
sind nur berechtigt , bei denjenigen Betrieben (Mühlen usw .)
die ihnen belassenen Brotgetreide und die Gerste mahlen,
schroten oder sonst veraroeilen zu lassen , die ihnen vom
Komniunaivervlliiv angewiesen sind und deren biamen aus
dem Erlaubnisschein eingetragen sind . Ein Wechsel ist nur
mit vorheriger Genehmigung ves Koinmunarvelvandes zu¬
lässig . Die Genehmigung kann nur erteilt weroen , wenn
ein besonderer Grund zum Wechsel glaubvait gemacht wird
und kein Bervacht besteht , daß oer Wecyser nur vorgenom-
men wird , um den Selbstoerorauch an Früchten der Kon¬
trolle zu eiilziehen.

tz 13 . Au , den Riahl -, Schrot - und Gerbkarten ist der
Name des Betriebs emzutragen , der sich aus der Wirt-
schaftslarte als zuständig zur Verarbeitung von Fruchten
für den Selbstversorger ergibt ; nur der aus der Mahl --
Schrot - und Gerbkarle eingetragene Betriev ist berechtigt,
die Verarbeitung sür den Selbstversorger oorzunehmen.

Die zum Betneoe privater Schrotmühlen erforderliche polr-
zeiliche Ausnahmegenehmigung wird hierdurch nicht berührt.

§ 14 . Bei der Beförderung der zu verarbeitenden Fruchte
zu dem Betriebe , der die Verarbeitung vornehmen soll , haben
die Selbstversorger an jedem Sack den vorgejchriebenen An¬
hängezettel , der mit der Atahlkarte übersandt wird , zu be¬
festigen . Aus diesem Begleitzetlel muh sich der Inhalt des
Saaes nach Fruchlart uno Gewicht sowie Name und Wohn¬
ort des Selbstversorgers ergeben.

8 15 . Die Sclvstversorger haben dem verarbeitenden
Betriebe gleichzeitig mit den zu verarbeitenden Früchten den
Erlaubnisschein zu übergeben.

8 16 . Die Betriebe dürfen Brotgetreide und Gerste von
Selbstversorgern nur zum Zwecke sosortiger Verarve tung
und nur in den Mengen annehmen , die durch einen ihnen
vorher oder gleichzeitig ausgehändiglen ordungsinäßig au
gestellten Erlaubnisschein belegt sind.

Brotgetreide und Gerste von Nichtselbstversorgern dürfen
die Betriebe (Mühlen usw .) nur zur Herstellung von Futter
und nur dann annehmen und verarbeiten , wenn ihnen vor-
her oder gleichzeitig ein vom Konrmunalverband ausgestell-
fter Erlaubnisschein ausgehändigt wird.

Zur Aufbewahrung dürfen Betriebe Brotgetreide und
Gerste nicht annehmen . Dies gilt auch , wenn die Früchte
später in demselben Betriebe verarbeitet werden sollen . Zur
Reinigung , Sortierung oder ähnlichen Behandlung dürfen
Betriebe Brotgetreide und Gerste nur annehmen , wenn
ihnen vorher oder gleichzeitig ein auf den Namen des Be¬
sitzers lautender Erlaubnisschein des Kommunalverbandes
ausgehändigt wird.

8 17 . Die Betriebe haben Brotgetreide und Gerste so-
fort nach Empfang genau zu verwiegen und das ermittelte
Gewicht sowie die von ihnen selbst sestgestellte Art der

empfangenen Früchte auf l
nisscheines einzutragen.

Nach der Verarbeitung
zu verwiegen und das Ge
Grütze , Graupen , Flocken u
Abfall vor der Ablieferung g!
des Erlaubnisscheines (Rück-
der Erlaubnisscheine ist om
nachdem das Verarbeitung
(8 21 ) eingetragen ist, dem
Abschnitt 2 ist dem Selbstv
Mehl usw . zurückzugeben ur

8 18 . Die Betriebe dürf
annehmen , wenn die Säcke
tem Anhängezettel (8 14 ) v>
müssen an den Säcken besesti
ersolgt . Nach der Verarbeit
Hängezettel mit den erfordert
versehen und sofort wieder a
Zeugnissen gefüllten Säcken z>

Alle in den zum Mühl,
lagernden , mit Brotgetreide,
ten Erzeugnissen gefüllten S
versehen sein , auf denen der
die Bezeichnung und das 6
vermerkt sind.

8 19 . Die Bettiebe bür,
daraus hergestellte Erzeug !. ,
ters des Betriebes in den z
Räumen nur in den Meng
mäßig ausgestellte Erlaubnis
findet auch auf diese Vorräte

8 20 . Die Bettiebe dür
von Teilen der auf dem Erle
gen nur annehmen , wenn t
die Verarbeitung des Restes
hergestellten Erzeugnisse nicht

8 21 . Die Bettiebe sind
Lagecbuches nach vorgeschriel
das Mahl - und - Lagerduch
treibe und Gerste und die f
Zeugnissen sowie das Ergebn
zutragen . Der Betriebsleite
die Ueberbringer von Brotgi
holer der Erzeugnisse die Eii
ieagerbuch als richtig bescheini

Aus dem Mahl - und La
Bestand der in den Betriebs
Erzeugnisse seststellen lassen,
am Ende jeden Kalendermi
Durchschristen der Eintragu
buches einzureichen.

8 22 . Die Anlieferung vc
die Abholung von Erzeugnisse
arbeitung von Brotgetreide
setzlichen Feiertagen , sowie z
herigec Genehmigung des " '
die nur sür den einzelnen f
Wind - und Wassermühlen kt
mung in Fällen dringenden
übertragen werden . Die Zus
nicht ersorderlich , wenn die >
Reichsgetreidestelle erfolgt.

8 23 . Die Bereinvarun
insbesondere eines Mahllohi
gelt für die Verarbeitung star
gäbe eines Teiles der zur Ve!
oder der daraus hergestellten
untersagt . Ebenso ist es unzul
an Brotgetreide oder Gerste o
die er bei der Herstellung !
menge von Erzeugnissen erük

Die Betriebe (Rluhlen uj
rung der gesamten Erzeugnis
allen Abfalles an die Auftrq
wenn die Auftraggeber dies t

8 24 . Früchte der Selbst
in ihrem Besitz befindliche Er
den (Taujchmüllerei ) , wenn d
liche Genehmigung des Kom
und wenn er die dabei vom
Bedingungen für die Ausüb

Die Ersparnisse , die bei An
menge durch Mehrausbeute e>
nisse), sind monatlich dem K
Gewicht anzumelden und ihn
zu stellen.

8 25 . Die Beamten der 5
getreidestellc von den Landes
ihnen bestimmten Stellen , v
oder von der Polizeibehörde k
fugt , in die Räume in denen
werden , jederzeit , in die Räu
raus hergcstellte Erzeugnisse
verpackt oder die Geschäftsbü
denen Früchte bezw . daraus
muten sind , während der Ges

-^ treten , daselbst Besichtigungc
Zeichnungen einzusehen , die )
stellen und nach ihrer Auswa.
stätigung zu entnehmen.

Die Eigentümer der Vorrä
sowie die von ihnen bestellte'
Personen haben nach Abs . 1 Z
rcchtigten aus Erfordern die
insbesondere bei Erwerb von
Namen und Wohnung und
Auskunft über die Betriebs
haben den zum Betteten der,
fordern bei der Feststellung r



Prima Kartoffeln
werden am Mittwoch, den 10. ds. Mts-, im Erd¬
geschoß der Turnhalle freihändig verkauft. Ausgabe¬
zeit von 1—6 Uhr nachmittags. Preis per Zent¬
ner 18. Mark

Trier
wird am Donnerstag, den 11. ds. Mts., auf den
blauen Lebensmittelblock AbschnittM und gegen
Vorzeigung der Lebensmittelausweiskarte in den
Geschäften des Herrn Karl Wiederspahn und der
Frau Ad. Dingeldein Witwe ausgegeben. Die Brot-
und Nährmittel-Selbstversorger sind zu diesem Be¬
züge nicht berechtigt. Auf den Kopf entfallen 130
Gramm zu 30 Psg.

Uökelyeisch
steht noch in der Metzgerei Hirschmann zum frei¬
händigen Verkauf.

Metr . Wutterausgabe.
Diejenigen Familien, die auf den AbschnittR

des grünen Fettblocks seiner Zeit keine Butter em¬
pfangen haben, werden gebeten, den Abschnitt am
Mittwoch, den 10. ds. Mts., vormittags, zur Ab¬
stempelung auf dem Lebensmittelbüro vorzulegen.
Die Butter kann dann bei der Firma Louis Stein
abgeholt werden.

Cronberg, den 9. September 1919.
Der Magistrat. I . V. Schulte.

Weizenmehl, nlaismehl und SerliengrÜtze
wird am Mittwoch, den 10. ds. Mts., auf den
blauen LebensmittelblockAbschnittL  und gegen
Vorzeigung der Lebensmittelausweiskarte in den
Geschäften des Herrn Ludwig Anthes und der Fa.
Ed. Bonn ausgegeben. Es entfallen aus den Kopf:

250 Gramm Weizenmehl zu 45 Pfg.
170 Gramm Maismehl zu 55 Pfg.

Aus d. Familie: 1Pfund Gerstengrütze zu 1,04 M.
Die Nährmittel-Selbstversorger sind zum Be¬

züge von Weizenmehl und Maismehl nicht berechtigt.
Cronberg. 4. September 1919.

Der Magistrat. I . V. Schulte.

Ich gebe Rai und Auskunft
von > 1 ontilg - nl>

Rechts- ».Strafsachen, Ehe-, Erb- u. Grundbuchangelegen¬
heiten, sowie Versicherungssachenu. Steuerangelegenheiten.
Verträge. Gesuche und sämtliche schriftlichen Arbeiten

an alle Behörden werden sauber ausgeführt.

Arthur Kross, Rechtskonsulent,
Gasthaus „Zum Feldberg“ (ITiösinger).

Sprechstunden: Montags, Mittwochs und Freitags von 10—2 Uhr. I
J

Jede Familie decke sich ein:
Prima neue PfälzerZwiebeln

haltbare Mare, offeriert
bei größerer Abnahme das

Pfund mit 33 Pfg.ftisiil.DiPtn,crondpiq.
Wir suchen sofort

6rundftücke
jed.Art,Güter,Landwirtschaften,
Gasthöfe, Ziegeleien, Mühlen,
Häuser für sehr kapitalkräftige
Knufsuchende. Angebote an die
Deutsche Landwirtschaftsbank,

Berlin N. 24._

K °L7 -Kassenbote
wird von größerer Versicherungs¬
gesellschaft gesucht.  Festes
Gehalt und Provision zugesichert.
Gest. Offerte mit Altersangabe
an die Geschäftsstelle des Blattes
erbeten_

Polierter Tisch
zu verkaufen.

Näh. Geschäftsstelle.
Gebrauchte, öl- und säurefreie

Hftttrlfruno ßoröo;
■flafcbcn

IkiWI-SMIMkll
, kauft  bei freier Abfuhr

prima mmi  Sßtnaij, w WE M
Königsteinerstr. 2.

Heue holl. PolUßeringe
StückM. 0.70, empfiehlt
_ Eerd, Diehl, Cronberg.
Empfehle mein Lager in allen Sorten

Bürsten. fSS 3
Achtungsvoll

Christian Veit . Tanzhausstr . 7.
Habe noch einen Zentner

Cabah
(Feinschnitt)

hereinbekommen. Offeriere Pak. ca. 100 Gr. M. 4.50.
_ Ferdinand Diehl, Cronberg._

frücb ein getroffen:

SWW-W»« Mt Will».
Mn.Will.WM IM gut IM,
mm,  pa.iQFiB.neues sauen« Mzogt

6dua rd Bonn.
freiwillige feuerwebr.

Freitag , den 12. Septemberd. I ., abends 8Vs Uhr
Versammlung

im Gasthaus zur Post (Kegelbahn). Um vollzähliges
Erscheinen bittet_ Der Brandmeister

für Gas und Kohlenfeuer, leich¬
testes Trocknen des Obstes

empfiehlt_ Georg Mafchke.
aum a nns sowie Pf aff
ähmasdiinen

für Haushalt und Gewerbe
eingetroffen und empfiehlt

^OScf Keil, Rauptstrasse 4.
Reparaturwerkstatt für alle Systeme.

Vertreter der Akt»Sei. Seidelu. Ilaumann und S . lll. Pfaff.
Abgel aufe ne , schlechte

- H 0 I 2 - ZFuLSs 'böd .en -
werden wieder schön mit Theorit -Farbe . In Wasser gelöst , streich-
fertig. Paket 4.25 Mk. franko Nachnahme , reicht für 3 Zimmer.

— . . Viele Anerkennungen . >- —
Mein-Lieferant: rWL« x FCrtk ^ er-

chemisch -technische Produkte
Dresden -A. . . Ziegelstr . 59,

Großer Posten Chailler

per Tafel 3 Mk.
Für Wieder¬

verkäufer Rabatt.
Ernst Hdam

Cronberg Doppes 10

SMmiM«Partei.
Sonntag

den 14. Septemberd. J., abendsü'\2 Uhr

Tagesordnung: Stadtverordnetenwahl.
Vollzähliges Erscheinen unbedingt erbeten.

Der Vorstand.

BflhnerfuttertHffagg
Offerier«:

Prima Mettwurst. Gauda und Edamer Käse.
frUebe Eützrabm- ^ afel-Kutter

Preisabschlag.
Rein amerik. Blockschmalz. Kern- u. Toiletten-Seife.

Tee, Kaffee und Kakao, beste Sorten.
Täglich frischen Kopfsalat. Dunkles Flaschenbier.

Speise-Margarine. Freihändig
Ernst Adam.

Cronberg Doppes 10
iVliltwodi,

den 10. September, vormittags8 Uhr
kommt auf dem Marktplatz

Ginmacb- Gurken,
Gelberüben Pfd. 20 Pfg. Weißkraut Pfd. 20 Pfg.

Zwiebel Pfd. 45 Pfg., zum Verkauf.
Clchenauer und Diehl.

Prima Speise-

fiarioffpi
billig abzugeben

Heinrich Winterstraße  12.
Kaffenfchrank

(Garny) zu verkaufen.
_Näh . Geschäftsstelle.

Kunftgewerßefcßuße)
Offenßaeß a. M.

Dir. Prof. Hugo EßarHardt-

100 St . M. 6 .— und 7 —, za verkaufen
David Gernhard,

Zwei Waggon lüelaffee- Futter
50 Prozent Zuckergehalt

Klee-Samen (Rothopf) frifcb eingetr.
Außerdem treffen für mich mehrere Waggon

Crochen-Creber
ein und werden Beftellungen fofort entgegen genomm.

Stoll , Oberhochstadt.

Koli ’eii -Kiisse Cronberg.
Morgen fru von 8 Uhr ab wird einOTapuW. i am MMnliol ausflplaoeu.

Kohlenka rten mitbringen._Hpuaniaupn's;
prompt erledigt bei

Gg Maschke.
Spmgter und Installateur

Junups graups fiaipu bä .95Ä5
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